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Bilden Unternehmen einen Gemeinschaftsbetrieb, so 
ist ein gemeinsamer Betriebsrat oder eine gemeinsame 
Mitarbeitervertretung zu bilden. Findet bei einem 
Partner kirchliches Arbeitsrecht und bei einem 
anderen weltliches Arbeitsrecht Anwendung, stellt 
sich die Frage, was für den Gemeinschaftsbetrieb 
und seine betriebliche Mitbestimmung gilt.

Schließen sich Unternehmen, für die 
kirchliches Arbeitsrecht (insbesondere 
das Mitarbeitervertretungsgesetz, MVG) 
gilt, mit solchen, für die weltliches Ar-
beitsrecht (insbesondere das Betriebsver-
fassungsgesetz, BetrVG) gilt, im Rahmen 
eines Gemeinschaftsbetriebs zusammen, 
so stellt sich die Frage, ob auf die betrieb-
liche Mitbestimmung im Gemeinschafts-
betrieb kirchliches oder weltliches Ar-
beitsrecht Anwendung findet.

Eine vergleichbare Problematik tritt 
aber auch bei Gemeinschaftsbetrieben 
mehrerer Unternehmen auf, auf die das 
Mitarbeitervertretungsgesetz Anwen-
dung findet, die aber verschiedenen 
Landeskirchen angehören. Dann stellt 
sich die Frage, welches Mitarbeiterver-
tretungsgesetz auf den Gemeinschafts-
betrieb Anwendung findet.

Zu prüfen ist daher zunächst, ob 
überhaupt ein Gemeinschaftsbetrieb 
vorliegt. Sodann ist zu klären, welches 
Recht für die betriebliche Mitbestim-
mung im Gemeinschaftsbetrieb gilt.

Vorliegen eines 
Gemeinschaftsbetriebs

Eine gesetzliche Definition des Gemein-
schaftsbetriebs existiert nicht. Nach all-
gemeiner arbeitsrechtlicher Auffassung 
liegt ein gemeinsamer Betrieb mehrerer 
Unternehmen vor, wenn mindestens zwei 
Unternehmen die in einer Betriebsstätte 
vorhandenen materiellen und immateri-
ellen Betriebsmittel für einen oder meh-

rere einheitliche arbeitstechnische Zwe-
cke zusammenfassen, ordnen, gezielt ein-
setzen und der Einsatz der menschlichen 
Arbeitskraft von einem einheitlichen 
Leitungsapparat gesteuert wird.

Darüber hinaus müssen sich die be-
teiligten Unternehmen zumindest still-
schweigend zu einer gemeinsamen Füh-
rung rechtlich verbunden haben. Diese 
einheitliche Leitung muss sich auf die 
wesentlichen Funktionen des Arbeitge-
bers in personellen und sozialen Ange-
legenheiten erstrecken.

Den Arbeitnehmern steht folglich 
betriebsverfassungsrechtlich nur ein 
Ansprechpartner gegenüber. Betriebs-
verfassungsrechtlich betrachtet handelt 
es sich bei einem Gemeinschaftsbetrieb 
um einen Betrieb. Deshalb müssen die 
Mitarbeitenden von einem Betriebsrat 
vertreten werden, der alle Beschäftigten 
ohne Rücksicht auf ihre arbeitsvertrag-
liche Bindung repräsentiert.

Anwendbarkeit des kirchlichen 
oder weltlichen kollektiven 
Arbeitsrechts im allgemeinen

Ob Betriebsverfassungsrecht oder Mit-
arbeitervertretungsrecht Anwendung 
findet, richtet sich nach § 118 BetrVG. 
Für die Sozialwirtschaft ist insoweit § 
118 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG einschlägig. 
Danach findet u. a. auf Unternehmen 
und Betriebe, die unmittelbar und über-
wiegend konfessionellen, karitativen 
oder erzieherischen Bestimmungen die-
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nen, das Betriebsverfassungsgesetz keine 
Anwendung, soweit die Eigenart des Un-
ternehmens oder des Betriebs dem ent-
gegensteht. Das Betriebsverfassungsge-
setz findet außerdem keine Anwendung 
auf Religionsgemeinschaften und ihre 
karitativen und erzieherischen Einrich-
tungen unbeschadet deren Rechtsform.

Die Vorschrift schützt damit die ver-
fassungsrechtlich gewährleistete Ten-
denzautonomie u. a. der Kirchen und 
kirchlichen Einrichtungen vor einer Be-
einträchtigung durch betriebliche Mit-
bestimmungsrechte. Mit der Ausklam-
merung der Religionsgemeinschaften 
und ihrer karitativen und erzieherischen 
Einrichtungen aus dem Geltungsbereich 
des Betriebsverfassungsgesetzes respek-
tiert der Gesetzgeber die staatskirchen-
rechtliche Ordnung des Grundgesetzes.

Konfessionellen Bestimmungen die-
nen die Unternehmen, deren Zielsetzung 
Ausdruck eines Glaubens im Hinblick 
auf eine bestimmte Religionsgemein-
schaft ist. Der Anwendungsbereich 
beschränkt sich auf Einrichtungen mit 
konfessioneller Zielsetzung, die ent-
weder auf Selbstständigkeit gegenüber 
ihrer Kirche bedacht sind und deshalb 
nicht unter § 118 Absatz 2 BetrVG fal-
len, oder die nach kirchlichem Selbstver-
ständnis keine Einrichtungen der Kirche 
darstellen.

Ein Unternehmen dient karitativen 
Bestimmungen im Sinne von § 118 Ab-
satz 1 Nr. 1 BetrVG, wenn es den sozi-
alen Dienst am körperlich oder seelisch 
leidenden Menschen zum Ziel hat und 
auf Heilung oder Milderung innerer 
oder äußerer Nöte des Einzelnen oder 
auf deren vorbeugende Abwehr gerichtet 
ist. Dazu muss das Unternehmen den 
karitativen Bestimmungen unmittelbar 
dienen. Das ist nur dann der Fall, wenn 
die Hilfe von dem Unternehmen gegen-
über körperlich, geistig oder seelisch lei-
denden Menschen direkt erbracht wird. 
Weitere Voraussetzungen sind, dass die 
Tätigkeit des Unternehmens ohne Ab-
sicht der Gewinnerzielung erfolgt und 
der Unternehmer nicht ohnehin von Ge-

setzes wegen zu derartigen Hilfeleistun-
gen verpflichtet ist, sondern freiwillig 
karitativ tätig wird.

Auf Religionsgemeinschaften findet 
das Betriebsverfassungsgesetz gemäß 
§ 118 Absatz 2 BetrVG ebenfalls kei-
ne Anwendung. Hierdurch wird dem 
Grundrecht der Religionsfreiheit aus 
Art. 4 GG betriebsverfassungsrechtlich 
entsprochen. Religionsgemeinschaften 
in diesem Sinne sind alle Glaubensge-

meinschaften weltanschaulicher Art, 
also beispielsweise christliche, muslimi-
sche, jüdische oder Weltanschauungs-
gemeinschaften ohne religiösen Bezug 
wie beispielsweise der Humanistische 
Verband Deutschlands.

Anwendbarkeit des kirchlichen oder 
weltlichen kollektiven Arbeitsrechts 
im Gemeinschaftsbetrieb

Entscheidend für die Anwendbarkeit des 
Betriebsverfassungsgesetzes oder Mitar-
beitervertretungsgesetzes ist damit die 
Tendenzgebundenheit des Betriebs. Bei 
der Zusammenarbeit mehrerer Unter-
nehmen ist zunächst zu klären, ob ein 
Gemeinschaftsbetrieb vorliegt.

Zur Beantwortung der Frage, ob 
für die betriebliche Mitbestimmung im 
Gemeinschaftsbetrieb kirchliches oder 
weltliches Arbeitsrecht gilt, ist zunächst 
nicht auf den Gemeinschaftsbetrieb 
selbst, sondern auf die beteiligten Un-
ternehmen abzustellen.

Für die Tendenzgebundenheit des Ge-
meinschaftsbetriebs kommt es dabei auf 
den Zweck an, der von den Unterneh-
men mit dem (Gemeinschafts-) Betrieb 
verfolgt wird. Nur wenn im Gemein-
schaftsbetrieb u. a. unmittelbar und 
überwiegend konfessionelle, karitative 
oder erzieherische Zwecke verfolgt wer-
den, liegt ein Tendenzbetrieb vor. Indiz-
wirkung hierfür können unter anderem 
die Gesellschaftsverträge oder Satzun-
gen der am Gemeinschaftsbetrieb be-
teiligten Unternehmen haben.

Ob der Gemeinschaftsbetrieb diese 
Voraussetzungen im Einzelfall erfüllt, 
richtet sich nach ständiger Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts aus-
schließlich nach quantitativ-numeri-
schen Gesichtspunkten. Bei personal-
intensiven Betätigungen ist folglich in 
erster Linie auf den zeitlichen Umfang 
des Personaleinsatzes bei der Verfolgung 
konfessioneller, karitativer oder erziehe-
rischer Zwecke abzustellen.

Werden unmittelbar und überwiegend 
konfessionelle und karitative Zwecke ver-
folgt, liegt ein Tendenzbetrieb vor: Das 
Mitarbeitervertretungsgesetz findet An-
wendung. Besteht kein Tendenzbetrieb, 
so sind die Regelungen des Betriebsver-
fassungsgesetzes anzuwenden. ■

Vertretungsrecht: zwei Kriterien entscheiden

Entscheidend für die Anwendbarkeit des 
Mitarbeitervertretungsgesetzes in Ge
meinschaftsbetrieben, die aus Unterneh
men gebildet werden, für die teilweise das 
kirchliche Mitarbeitervertretungsrecht 
und teilweise das weltliche Betriebsver
fassungsrecht gelten, sind zwei Kriterien:

1. Das kirchliche Unternehmen muss ent
weder unter § 118 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG oder 
unter § 118 Abs. 2 BetrVG fallen, also unter 
anderem unmittelbar und überwiegend 
konfessionellen, karitativen und/oder er
zieherischen Bestimmungen dienen, oder 
eine Religionsgemeinschaft (einschließ
lich ihrer karitativen und erzieherischen 
Einrichtungen) sein.

2. Der Gemeinschaftsbetrieb muss über
wiegend konfessionelle und/oder karita

tive Zwecke verfolgen. Das Überwiegen 
eines Tendenzzwecks richtet sich dabei 
ausschließlich nach quantitativnumeri
schen Gesichtspunkten.

In allen anderen Fällen findet das Be
triebsverfassungsrecht Anwendung.

Stefan Schick und Benjamin Schenk

»Ein Betriebsrat muss alle Beschäftigten 
ohne Rücksicht auf deren 
arbeitsvertragliche Bindung vertreten«
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